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5.Dec. 1651 (andere Schrift, andere Tinte, spätere Zutat) 

 

 

 

 

Hochwolgeborener Graff, Hochgeneigter  

Herr Reichß Cantzler, mechtiger Patron, 

 

 

 

Wie es seithero negsten post alhie mit den Ständen, undt in 

Specie mit hiesiger Stadt Stade gelauffen, werden Ihre  

königl. Mayt. unsere Allergnädigste Königinne hiebey 

allerunterthänigst berichtet,          Sonsten geruhen E. 

hochgräffl. Excell. ab meinem vörigem Ihr nunmehr zuver- 

sichtlich zukomendem gnädig zuvernehmen, weß sich   

für ohnvermutliche gantz nicht dienliche discrepantien

1

, 

weiß nicht wohero, zwischen des Hern Gouverneurs Graff  

Königßmarckß Excell. undt der Regierunge anspinnen 

wollen, Ist nachdeme weiters hinzugekommen, daß wie 

ich negst verlittenen montagk den Lehen Secretarium 

Georg Keller an den Hern Gouverneur umb unterschrei- 

bunge beygefügeten Patents

2

, so Seine Excell. ehe 

undt nachdem es getruckt, etliche tage bey sich gehabt, 

ersuchen laßen, daß Er der Secretarius mit gahr  

ungestümen wordten, welche ich alhie zu erholen be- 

denken habe, seinem berichte nach angefahren, hatt 

sich auch herr Präsidente Erscke darunter hernacher 

bemühet, aber nichts mehr erhalten, dan weill Ihre 

Mayt an Ihne den Hern Gouverneur allein schriebe,  

daß Er keinen andern nahmen bey seinem in dergleichen 

sachen leyden könnte, mit mehrem, wie der Herr Prae- 

sidente Ersckein selber zuschreiben sich vernehmen 

laßen, habe ichß auch alß vor dißmahl dabey 

verpleiben laßen müßen, Ist aber bey Teutschen 

Chur: undt Fürstlichen Höffen überall ein Uner- 
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1

 Mißhelligkeiten 

2

 Urkunde 



 

 



 

 

 

 

 

hörtes dingk, leuffet anderer der Regierunge glie- 

der zugeschweigen, meinen vom Hern Reichß Rath Salvio  

bey meiner andeuttunge eingenommen starcken 

pflichten zuwieder, undt kann ohne eußerste be- 

schimpfunge der sämbtlichen Regierunge nicht geschehen,  

Vielweiniger ist erhöret, daß der, welcher daß   

directorium undt die feder führet, auß: undt 

zurücke gelaßen, undt weiß nicht welcher gestalt tra- 

ctiret

3

 werden sollte, habe mich schon bey meinem 

vörigen schreiben uff ein, eben damahlß von Zelle 

eingekomenes exempel referiret

4

 undt gezogen,  

Alß aber auch der Herr Gouverneur daß dabey an 

Ihre Königl. Mayt eingerichtete schreiben Zu unter- 

schreiben difficultiret

5

, ist es für deßmahl liggen 

geplieben, hatt aber anitzo beneben noch einen von 

den beeden außschreibenden Fürsten nicht lenger Zu- 

rücke gelaßen werden können, undt thue es demnach 

ohne Unterschrifft hie bey übersenden, damit alles  

zu gehörender wißenschafft gelangen möge, Wehe 

thuet es einem redlichen Unverdroßenen diener,  

bey seinen über daß sehr mühesamen schweren 

diensten, sich nicht alleine für sich mit solchen din- 

gen zu maceriren

6

, sondern auch damit fürnehmen hern 

beschwerlich zuseyn, E. Hochgräffl. Excell. 

aber werden beywohnender, der gantzen welt  

höchstrühmlich bekandten hohen dexteritet

7

 nach,  

mich, daß ich meine Zuflucht hin wieder Zu Ihr 

nehme, in Ungutem nicht verdenken, undt alleß Ihrer 

großen experientz nach zu Ihrer königl. Mayt 

undt der höchstlöbligsten Crohn diensten undt 
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3

 verhandelt 

4

 Beispiel vorgetragen 

5

 erschweret 

6

 quälen 

7

 Rechtschaffenheit 



 

 



 

 

 

 

ersprießlichkeit zum besten einrichten laßen, Die 

deß Allmechtigen beschirmunge zu allem bestendigem 

höchstgefelligem wolergehen, undt in Dero beharliche 

Gnade, favor

8

  und benevolentz

9

 ich mich trewligst 

empfele, Geben Stade den 5ten Decembris A

o

 1651. 

 

E.Hochgräffl. Excell. 

 

ag

10

 

 

getrewer diener 

 

Johan Stucke kh

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

006 

 

 

                                                

8

 Gunst 

9

 Wohlwollen 

10

 allergnädigst 

11

 kurzer Hand 



 

 



 

 

 

P.S. 

 

Auch, Hochwolgeborener Graff, Hochgeneigter 

Herr Reichß Cantzlär, mechtiger Patron,     Alß 

es mit der anstehenden beschwerlichen weitleuffi- 

gen Commission durch gotteß güte so weit gekomen,  

daß, von eins undt anders nach ferner außgearbei- 

tet, dem übrigen hier negst successivè

12

 mit guter manier

13

 

verhöffentlich wirdt geholffen werden können,  

So habe ich nicht unterlaßen, zu ferner deroselbigen 

maturirunge eine ohnverfengliche notul

14

 einer Re- 

gierungsverfaßunge ufs Papier zu bringen, undt 

dieselbige diese tage zu hern Reichß Rathß Ro- 

senhanß, undt hern Praesidenten Ersckeinß händen  

heraußen zu stellen, Weill aber E. hochgräffl. 

Excell. arbitrium

15

 dero hohen erfahrenheit nach, 

darunter daß größeste undt fürnehmbste, So 

habe ich nicht unterlaßen können, auch deroselbigen 

die unterthänig zu überschicken, undt damit von 

dißmahl, so weit die Scribenten gelangen kön- 

nen, einen anfang zu machen, waß daran erman- 

gelt, soll, geliebts gott, demnegsten ferners er- 

folgen, Verpleibendt E. Hochgräffl. Excell. 

wie in literis 

 

Allzeit 

 

getrewer diener 

 

Johan Stucke kh

16
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12

 allmählich 

13

 Art sich zu betragen 

14

 notula= vorläufiger Entwurf einer förmlichen Ausfertigung 

15

 Ermessen, Urteil 

16

 kurzer Hand 


